
 

 

Sitzung vom  29. August 2017  

Beschl. Nr. 77/17 

S1.B1.4 Gemeindeorganisation, Struktur, Gemeindeordnung, Geschichte 
Vernehmlassung Volksschul- und Lehrpersonalgesetz (Organisationsautono-
mie der Schulgemeinden und Kommunalisierung der Schulleitungen); Antwort 

Ausgangslage 

Die Bildungsdirektion hat am 15. Juni 2017 eine Vernehmlassung zur Änderungen des 
Volksschul- und Lehrpersonalgesetz (Erweiterung der Organisationsautonomie der Schul-
gemeinden und Kommunalisierung der Schulleitungen) eröffnet. 
 
Im Rahmen der Leistungsüberprüfung (LÜ 16) sieht der Regierungsrat eine Gesetzesvorlage 
zur Kommunalisierung der Schulleitungen vor. Diese umfasst die vollständige Überführung 
der Schulleitungen in die Kompetenz der Gemeinden. Dazu sind Änderungen im Volksschul-
gesetz (VSG) und im Lehrpersonalgesetz (LPG) notwendig.  
 
Zudem ist vorgesehen, dass die im neuen Gemeindesgesetz ermöglichte erhöhte Organisa-
tionsautonomie der Gemeinden auch in die Volksschulgesetzgebung einfliessen und den 
organisatorischen Gestaltungsraum der kommunalen Schulträger erweitern soll. 
 
Zahlreiche Gemeinden haben auf Verwaltungsstufe eine Leitung Bildung oder eine Ge-
schäftsleitung eingerichtet und möchten diese Stellen mit Kompetenzen ausstatten können, 
die heute der Schulpflege zugewiesen sind. Dazu sind Anpassungen im VSG notwendig. 
 
Die Geschäftsleitung beantragt der Schulpflege die Vernehmlassung gemäss Beilage zu 
beantworten. 
 
Die Schulpflege fasst folgenden 

Beschluss: 

1 Die Antwort zur Vernehmlassung zur Änderung von Volksschul- und Lehrpersonalge-
setz (Erweiterung der Organisationsautonomie der Schulgemeinden und Kommunali-
sierung der Schulleitungen) wird mit den besprochenen Änderungen genehmigt. 
 

2 Dieser Beschluss ist öffentlich. 
 
3 Mitteilung an: 

3.1 Volksschulamt Kanton Zürich (durch Online-Antwortformular mit Begründun-
gen) 

3.2 Geschäftsleitung Schule 
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